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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 

Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Die Durchführung von 

Vergabeverfahren sollte darauf abzielen, 

eine effiziente, transparente und 

zweckmäßige Verwendung der 

Unionsmittel sicherzustellen. Aus diesem 

Grund sollten die Vergabeverfahren 

elektronisch abgewickelt werden, womit 

im Vergleich zu den herkömmlichen 

Vergabeverfahren beträchtliche Mittel 

eingespart und derartige Verfahren für 

kleine und mittlere Unternehmen besser 

zugänglich würden;   

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Es ist angebracht, verschiedene, 

normalerweise als „Interessenkonflikte“ 

bezeichnete Fälle zu unterscheiden und 

unterschiedlich zu behandeln. Der Begriff 

„Interessenkonflikt“ sollte nur für Fälle 

verwendet werden, bei denen es um einen 

Beamten oder Bediensteten eines EU-

Organs geht. Versucht ein 

Wirtschaftsteilnehmer, ein Verfahren 

ungebührlich zu beeinflussen oder 

vertrauliche Informationen zu erlangen, 

so ist dies als „schwere berufliche 

Verfehlung“ zu behandeln. Schließlich 
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können Wirtschaftsteilnehmer in einer 

Situation sein, in der sie einen Auftrag 

wegen kollidierender beruflicher 

Interessen nicht ausführen können. So 

sollte beispielsweise ein Unternehmen 

kein Projekt evaluieren, bei dem es 

mitgewirkt hat, und ein Wirtschaftsprüfer 

keine Rechnungslegung prüfen, deren 

Richtigkeit er zuvor bescheinigt hat. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Diese Verordnung steht im Einklang mit 

den Grundrechten und Grundsätzen, die 

mit der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, insbesondere in den 

Artikeln 47 bis 50, anerkannt wurden. 

Aus diesen Artikeln geht hervor, dass die 

Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit 

im Zusammenhang mit Straftaten und 

Strafen gewährleistet sein muss und dass 

jeder das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf und ein unparteiisches 

Gericht, ein Verteidigungsrecht und das 

Recht hat, wegen derselben Straftat nicht 

zweimal strafrechtlich verfolgt oder 

bestraft zu werden. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 1 a (neu) 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 60 – Absatz 7 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1a) Artikel 60 Absatz 7 erhält folgende 

Fassung:  

7. Die Absätze 5 und 6 gelten nicht für den „7. Die Absätze 5 und 6 gelten nicht für 
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Beitrag der Union zu Einrichtungen, die 

einem gesonderten Entlastungsverfahren 

nach Artikel 208 unterliegen. 

den Beitrag der Union zu Einrichtungen, 

die einem gesonderten 

Entlastungsverfahren nach den Artikeln 

208 und 209 unterliegen.“ 

Begründung 

Die Haushaltsordnung sollte geändert werden, um der Gemeinsamen Erklärung des 

Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur gesonderten Entlastung 

gemeinsamer Unternehmen gemäß Artikel 209 der Haushaltsordnung (29. Mai 2014) 

Rechnung zu tragen. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 1 b (neu) 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 99 – Absatz 5 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1b) Artikel 99 Absatz 5 erhält folgende 

Fassung: 

5. Das Organ übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

alljährlich einen Bericht, der eine 

Zusammenfassung enthält, die die Anzahl 

und die Art der durchgeführten internen 

Prüfungen, die abgegebenen 

Empfehlungen und die aufgrund dieser 

Empfehlungen getroffenen Maßnahmen 

angibt.  

„5. Das Organ berichtet dem Europäischen 

Parlament und dem Rat auf Ersuchen des 

Parlaments alljährlich über die 

durchgeführten internen Prüfungen unter 

Angabe von Anzahl und Art dieser 

Prüfungen, die abgegebenen 

Empfehlungen und die aufgrund dieser 

Empfehlungen getroffenen Maßnahmen.“  

Begründung 

Artikel 319 Absatz 2 letzter Satz des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

schreibt Folgendes vor: „Die Kommission legt dem Europäischen Parlament auf dessen 

Ersuchen alle notwendigen Informationen vor.“ Die Haushaltsordnung sollte so abgefasst 

werden, dass die Umsetzung dieser Vertragsbestimmung nicht beeinträchtigt wird.  

 

Änderungsantrag 6 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3  

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 106 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) bei Beweisen für Betrug, Korruption, 

Beteiligung an einer kriminellen 

Vereinigung, Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung, Straftaten im 

Zusammenhang mit terroristischen 

Aktivitäten, Kinderarbeit und andere 

Formen von Menschenhandel, die von dem 

in Artikel 108 genannten Gremium oder in 

einem rechtskräftigen Gerichtsurteil 

festgestellt wurden;  

d) bei Beweisen für Betrug, Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung – einschließlich über 

nicht besteuerte Offshore-Strukturen –, 

missbräuchliche Verwendung des 

Gesellschaftsvermögens, Veruntreuung 

öffentlicher Gelder, Korruption, 

Beteiligung an einer kriminellen 

Vereinigung, Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung, Straftaten im 

Zusammenhang mit terroristischen 

Aktivitäten, Kinderarbeit und andere 

Formen von Menschenhandel, die von dem 

in Artikel 108 genannten Gremium oder in 

einem rechtskräftigen Gerichtsurteil 

festgestellt wurden;  

Begründung 

Einer der wichtigsten Grundsätze und Ziele der Haushaltsordnung ist der Schutz der 

finanziellen Interessen der Union. Die EU hat wiederholt ihre Absicht bekundet, gegen 

Steuerbetrug und Steuerhinterziehung vorzugehen. Statistische Daten belegen, dass die 

Schattenwirtschaft in der EU einer Größe von nahezu einem Fünftel des BIP entspricht. 

Außerdem werden Dutzende Milliarden Euro weiterhin offshore angelegt und in vielen Fällen 

auch nicht angegeben und versteuert. Eine Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug 

und Steuerhinterziehung ist nicht nur eine Frage der Einnahmen, sondern auch eine Frage 

der Fairness. Der Schutz der finanziellen Interessen der Union kann noch verstärkt werden, 

wenn Steuerhinterziehung in die Reihe der Ausschlussgründe für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge durch die Organe der Union aufgenommen wird. 

 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 106 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Als Beweis dafür, dass einer der in 
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Absatz 1 genannten Ausschlussgründe 

auf einen Wirtschaftsteilnehmer 

zutreffen, können gelten:  

 a) Sachverhalte, die im Zuge von 

Prüfungen oder Untersuchungen des 

Rechnungshofs, des OLAF oder interner 

Prüfer oder bei sonstigen, unter der 

Verantwortung des Auftraggebers 

durchgeführten Überprüfungen, 

Prüfungen oder Kontrollen festgestellt 

wurden; 

 b) Verwaltungsentscheidungen, wozu 

Disziplinarmaßnahmen der für die 

Überprüfung der Anwendung der 

berufsethischen Grundsätze zuständigen 

Aufsichtsbehörde, Beschlüsse der EZB, 

der EIB, internationaler Organisationen 

oder der Kommission im Zusammenhang 

mit einem Verstoß gegen die 

Wettbewerbsregeln der Union oder 

Beschlüsse einer zuständigen nationalen 

Behörde gehören können. 

Begründung 

Artikel 140 Absatz 1 des Entwurfs eines delegierten Rechtsakts (Anwendungsbestimmungen) 

in der von der Kommission in der ersten Runde der Sitzungen der Sachverständigengruppen 

vorgelegten Fassung enthält einige wichtige Bestimmungen, die in die Haushaltsordnung als 

solche übernommen werden sollten, um klarzustellen, dass die Bestimmung für die Beweise 

für alle Ausschlussgründe gilt. 

 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 106 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Ausgenommen in den in Absatz 1 

Buchstabe d genannten Fällen kann der 

öffentliche Auftragnehmer entscheiden, 

den betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 

nicht auszuschließen, wenn dieser 

3. Ausgenommen in den in Absatz 1 

Buchstabe d genannten Fällen kann das in 

Artikel 108 genannte Gremium 
entscheiden, den betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmer nicht 
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Abhilfemaßnahmen getroffen hat, um seine 

Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen. 

auszuschließen, wenn dieser 

Abhilfemaßnahmen getroffen hat, um seine 

Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen. 

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 108 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Für die in Artikel 106 Absatz 1 

Buchstaben b, d, e und f genannten 

Situationen richtet die Kommission auf 

Ersuchen eines Anweisungsbefugten der 

Kommission oder einer ihrer 

Exekutivagenturen ein Gremium ein oder 

beruft auf Ersuchen eines anderen Organs, 

einer Einrichtung oder eines Europäischen 

Amts ein gemeinsames Gremium ein. Das 

Gremium geht im Namen der Kommission 

und ihrer Exekutivagenturen oder im 

Namen von anderen Organen, 

Einrichtungen oder Europäischen Ämtern 

wie folgt vor: 

3. Für die in Artikel 106 Absatz 1 

Buchstaben b, d, e und f genannten 

Situationen richtet die Kommission auf 

Ersuchen eines Anweisungsbefugten der 

Kommission oder einer ihrer 

Exekutivagenturen ein neutrales und 

politisch unabhängiges Gremium oder auf 

Ersuchen eines anderen Organs, einer 

Einrichtung oder eines Europäischen Amts 

ein gemeinsames Gremium ein. Das 

Gremium oder das gemeinsame Gremium 

ernennt eine ständige hochrangige 

Gruppe und setzt sich aus Personen mit 

entsprechenden Fach- und juristischen 

Kompetenzen zusammen. Die 

Kommission trägt dafür Sorge, dass das 

Gremium oder das gemeinsame Gremium 

unabhängig arbeitet. Das Gremium oder 

das gemeinsame Gremium geht im Namen 

der Kommission und ihrer 

Exekutivagenturen oder im Namen von 

anderen Organen, Einrichtungen oder 

Europäischen Ämtern wie folgt vor: 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 108 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Der Ausschluss ist unbefristet, wenn er 

aufgrund einer rechtswidrigen Handlung 

im Zusammenhang mit organisierter 

Kriminalität erfolgt. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 108 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Verjährungsfrist für den Ausschluss 

eines Wirtschaftsteilnehmers und/oder die 

Verhängung finanzieller Sanktionen 

gegen ihn beträgt zehn Jahre, beginnend 

mit einem der folgenden Tage: 

 a) in Fällen gemäß Artikel 106 Absatz 1 

Buchstaben b, c, d und e dem Tag, an 

dem die Zuwiderhandlung begangen 

wurde, oder, bei anhaltender oder 

wiederholter Zuwiderhandlung, dem Tag, 

an dem die Zuwiderhandlung aufgehört 

hat; 

 b) in Fällen gemäß Artikel 106 Absatz 1 

Buchstaben b, c und d dem Tag des 

Erlasses des rechtskräftigen nationalen 

Gerichtsurteils oder der abschließenden 

Verwaltungsentscheidung einer Behörde 

oder internationalen Organisation. 

 Die Verjährungsfrist wird durch jede dem 

Wirtschaftsteilnehmer mitgeteilte und 

Untersuchungen oder eine gerichtliche 

Verfolgung betreffende Handlung der 

Kommission oder einer anderen an der 

Ausführung des Haushaltsplans der 

Union beteiligten Einrichtung 

unterbrochen. An dem auf die 

Unterbrechung folgenden Tag beginnt 

eine neue Verjährungsfrist. 
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 Für die Zwecke von Artikel 106 Absatz 1 

Buchstabe f dieser Verordnung gilt für 

den Ausschluss eines 

Wirtschaftsteilnehmers und/oder die 

Verhängung finanzieller Sanktionen 

gegen ihn die in Artikel 3 der Verordnung 

(EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates* 

vorgesehene Verjährungsfrist. 

 __________________ 

 * Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates vom 18. Dezember 1995 über 

den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften 

(ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1). 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 108 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit 

berücksichtigt das Gremium bei der 

Festlegung des Ausschlusses und seiner 

Dauer und/oder der finanziellen 

Sanktionen insbesondere die Schwere des 

Tatbestands, einschließlich der 

Auswirkungen auf die finanziellen 

Interessen und den Ruf der Union, die 

seit der Zuwiderhandlung verstrichene 

Zeit, die Dauer ihres Bestehens, ob es sich 

um einen Wiederholungsfall handelt, ob 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 

und welche Abhilfemaßnahmen getroffen 

wurden bzw. welche anderen mildernden 

Umstände vorliegen.  

Begründung 

Artikel 144 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission über 

die Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 wird auf das 

höhere Niveau des Artikels 108 Absatz 4a der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 über 

die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (betreffend die Umstände, die 

bei der Festlegung des Ausschlusses und seiner Dauer und/oder der finanziellen Sanktionen 
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zu berücksichtigen sind) verlagert.  

 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 108 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu)  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Wird der Haushaltsplan im Wege der 

indirekten Mittelverwaltung mit 

Drittländern ausgeführt, kann die 

Kommission nach dem in Absatz 3 

vorgesehen Verfahren eine 

Ausschlussentscheidung treffen oder eine 

finanzielle Sanktion verhängen, wenn das 

nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c 

betraute Drittland dies versäumt hat. Dies 

berührt nicht die Verantwortung des 

Drittlands, gemäß Artikel 60 Absatz 3 

Unregelmäßigkeiten und Betrug 

vorzubeugen, aufzudecken und 

entsprechende Korrekturmaßnahmen zu 

treffen. 

Begründung 

Anpassung an die Praxis beim EEF, um sicherzustellen, dass die Kommission 

Ausschlussentscheidungen treffen kann, wenn die Stellen, denen Vollzugsaufgaben übertragen 

wurden, dies versäumt haben. 

 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 110 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Der Bewerber oder Bieter erfüllt die in 

den Auftragsunterlagen genannten 

c) Der Bewerber oder Bieter erfüllt die in 

den Auftragsunterlagen genannten 
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Auswahlkriterien. Auswahlkriterien, und es liegen keine 

kollidierenden Interessen vor, die sich 

negativ auf die Ausführung des Auftrags 

auswirken könnten. 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 11 a (neu) 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 162 – Absatz 1 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (11a) Artikel 162 Absatz 1 erhält folgende 

Fassung: 

1. Der Rechnungshof übermittelt der 

Kommission und den betroffenen Organen 

spätestens am 30. Juni die Bemerkungen, 

die seiner Ansicht nach in den 

Jahresbericht aufzunehmen sind. Diese 

Bemerkungen müssen vertraulich bleiben 

und unterliegen einem kontradiktorischen 

Verfahren. Alle Organe übermitteln dem 

Rechnungshof ihre Antworten spätestens 

am 15. Oktober. Der Kommission werden 

die Antworten der anderen Organe 

gleichzeitig zugeleitet. 

„1. Der Rechnungshof übermittelt der 

Kommission und den betroffenen Organen 

spätestens am 30. Juni die Bemerkungen, 

die seiner Ansicht nach in den 

Jahresbericht aufzunehmen sind. Diese 

Bemerkungen müssen vertraulich bleiben 

und unterliegen einem kontradiktorischen 

Verfahren. Sie werden jedoch – 

gegebenenfalls auf vertraulicher Basis – 

dem Europäischen Parlament auf 

Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle 

Organe übermitteln dem Rechnungshof 

ihre Antworten spätestens am 15. Oktober. 

Der Kommission werden die Antworten 

der anderen Organe gleichzeitig 

zugeleitet.“ 

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 11 a (neu) 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 164 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (11a) Artikel 164 erhält folgende 
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Fassung: 

1. Auf Empfehlung des Rates, der mit 

qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt 

das Europäische Parlament vor dem 

15. Mai des Jahres n + 2 der Kommission 

Entlastung für die Ausführung des 

Haushaltsplans des Haushaltsjahrs n. 

„1. Auf Empfehlung des Rates, der mit 

qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt 

das Europäische Parlament vor dem 

15. Mai des Jahres n + 2 den 

Unionsorganen und den in den 

Artikeln 208 und 209 genannten 

Einrichtungen Entlastung für die 

Ausführung des Haushaltsplans des 

Haushaltsjahres n. 

2. Kann die in Absatz 1 vorgesehene Frist 

nicht eingehalten werden, so teilt das 

Europäische Parlament oder der Rat der 

Kommission die Gründe für den Aufschub 

des Entlastungsbeschlusses mit. 

2. Kann die in Absatz 1 vorgesehene Frist 

nicht eingehalten werden, so teilt das 

Europäische Parlament oder der Rat den 

betreffenden Organen und Einrichtungen 
die Gründe für den Aufschub des 

Entlastungsbeschlusses mit. 

3. Vertagt das Europäische Parlament die 

Annahme des Entlastungsbeschlusses, so 

trifft die Kommission so schnell wie 

möglich Vorkehrungen, um die 

Hinderungsgründe auszuräumen. 

3. Vertagt das Europäische Parlament die 

Annahme des Entlastungsbeschlusses, so 

treffen die betreffenden Organe und 

Einrichtungen so schnell wie möglich 

Vorkehrungen, um die Hinderungsgründe 

auszuräumen.“ 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 11 a (neu) 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 165 – Absatz 3 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (11a) Artikel 165 Absatz 3 erhält folgende 

Fassung: 

3. Die Kommission unterbreitet dem 

Europäischen Parlament auf Anfrage alle 

für ein reibungsloses Entlastungsverfahren 

für das fragliche Haushaltsjahr 

notwendigen Informationen gemäß Artikel 

319 AEUV. 

„3. Die Organe und Einrichtungen der 

Union unterbreiten dem Europäischen 

Parlament auf Anfrage alle für ein 

reibungsloses Entlastungsverfahren für das 

fragliche Haushaltsjahr notwendigen 

Informationen gemäß Artikel 319 AEUV.“ 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 



 

PE539.750v02-00 14/18 PA\1047299DE.doc 

DE 

Artikel 1 – Nummer 11 a (neu) 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 166 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (11a) Artikel 166 erhält folgende 

Fassung: 

1. Gemäß Artikel 319 AEUV und Artikel 

106a des Euratom-Vertrags treffen die 

Kommission und die anderen Organe alle 

zweckdienlichen Maßnahmen, um den 

Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des 

Europäischen Parlaments sowie den 

Erläuterungen, die den 

Entlastungsempfehlungen des Rates 

beigefügt sind, nachzukommen. 

„1. Gemäß Artikel 319 AEUV und Artikel 

106a des Euratom-Vertrags treffen die 

Kommission und die anderen Organe und 

Einrichtungen alle zweckdienlichen 

Maßnahmen, um den Bemerkungen im 

Entlastungsbeschluss des Europäischen 

Parlaments sowie den Erläuterungen, die 

den Entlastungsempfehlungen des Rates 

beigefügt sind, nachzukommen. 

2. Auf Ersuchen des Europäischen 

Parlaments oder des Rates erstatten die 

Organe Bericht über die Maßnahmen, die 

sie aufgrund dieser Bemerkungen und 

Erläuterungen getroffen haben, 

insbesondere über die Weisungen, die sie 

ihren am Haushaltsvollzug beteiligten 

Dienststellen erteilt haben. Die 

Mitgliedstaaten arbeiten mit der 

Kommission zusammen und teilen ihr die 

Maßnahmen mit, die sie auf die sie 

betreffenden Bemerkungen hin getroffen 

haben, damit die Kommission sie in ihrem 

eigenen Bericht entsprechend 

berücksichtigen kann. Die Berichte der 

Organe werden auch dem Rechnungshof 

zugeleitet. 

2. Auf Ersuchen des Europäischen 

Parlaments oder des Rates erstatten die 

anderen Organe und Einrichtungen 

Bericht über die Maßnahmen, die sie 

aufgrund dieser Bemerkungen und 

Erläuterungen getroffen haben, 

insbesondere über die Weisungen, die sie 

ihren am Haushaltsvollzug beteiligten 

Dienststellen erteilt haben. Die 

Mitgliedstaaten arbeiten mit der 

Kommission zusammen und teilen ihr die 

Maßnahmen mit, die sie auf die sie 

betreffenden Bemerkungen hin getroffen 

haben, damit die Kommission sie in ihrem 

eigenen Bericht entsprechend 

berücksichtigen kann. Die Berichte der 

Organe und Einrichtungen werden auch 

dem Rechnungshof zugeleitet.“ 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 14 a (neu) 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 208 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) In Artikel 208 wird folgender Absatz 
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eingefügt: 

 „3a. Einrichtungen der Union, die sich 

vollständig selbst finanzieren und für die 

die in der Rahmenfinanzregelung gemäß 

Absatz 1 festgelegten Vorschriften nicht 

gelten, sollten aus Gründen der Kohärenz 

gegebenenfalls ähnliche Vorschriften 

erlassen. Außerdem ist dafür zu sorgen, 

dass die Gebühren dieser Einrichtungen 

in angemessener Höhe festgesetzt werden, 

damit sie die Kosten der von der Agentur 

erbrachten Dienstleistungen decken und 

keine erheblichen Überschüsse entstehen. 

Etwaige Überschüsse sollten dem 

Unionshaushalt zugeführt werden. 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 14 a (neu) 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

Artikel 209 

 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (14a) Artikel 209 erhält folgende 

Fassung:  

Artikel 209 „Artikel 209 

Musterfinanzierungsregelung für 

öffentlich-private Partnerschaften 

Musterfinanzregelung für öffentlich-

private Partnerschaften 

Mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete 

Einrichtungen, die mit der Umsetzung 

einer öffentlich-privaten Partnerschaft 

betraut wurden, erlassen eine eigene 

Finanzregelung.  

1. Mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete 

Einrichtungen, die durch einen 

Basisrechtsakt errichtet und mit der 

Umsetzung einer öffentlich-privaten 

Partnerschaft betraut wurden, erlassen eine 

eigene Finanzregelung. 

Diese Regelung umfasst die zur 

Gewährleistung der wirtschaftlichen 

Verwendung von Mitteln der Union 

erforderlichen Grundsätze.  

Diese Regelung umfasst die zur 

Gewährleistung der wirtschaftlichen 

Verwendung von Mitteln der Union 

erforderlichen Grundsätze. 

Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, ein Muster einer 

Finanzregelung im Wege delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 210 auf der 

Grundlage von Artikel 60 zu erlassen, das 

Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, ein Muster einer 

Finanzregelung im Wege delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 210 auf der 

Grundlage von Artikel 60 zu erlassen, das 
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die zur Gewährleistung der 

wirtschaftlichen Verwendung von Mitteln 

der Union erforderlichen Grundsätze 

festlegt.  

die zur Gewährleistung der 

wirtschaftlichen Verwendung von Mitteln 

der Union erforderlichen Grundsätze 

festlegt. 

Die Finanzregelung dieser Einrichtungen 

darf von der Rahmenfinanzregelung nur 

abweichen, wenn dies wegen besonderer 

Merkmale erforderlich ist und sofern die 

Kommission dem vorab zustimmt.  

Die Finanzregelung dieser Einrichtungen 

darf von der Rahmenfinanzregelung nur 

abweichen, wenn dies wegen besonderer 

Merkmale erforderlich ist und sofern die 

Kommission dem vorab zustimmt. 

 2. Auf Empfehlung des Rates erteilt das 

Europäische Parlament den in Absatz 1 

genannten Einrichtungen Entlastung für 

die Ausführung ihrer Haushaltspläne. 

Diese Einrichtungen arbeiten in vollem 

Umfang mit den am 

Entlastungsverfahren beteiligten Organen 

zusammen und legen gegebenenfalls 

erforderliche Zusatzinformationen vor, 

unter anderem durch Teilnahme an 

Sitzungen der einschlägigen Gremien. 

 3. Ein unabhängiger externer Prüfer 

überprüft vor der Erstellung der 

endgültigen konsolidierten 

Rechnungsabschlüsse der Kommission 

oder bis zu dem in der Finanzregelung 

der betreffenden Einrichtung festgelegten 

Datum, dass in den Jahresabschlüssen 

der Einrichtungen nach Absatz 1 die 

Einnahmen, die Ausgaben und die 

finanzielle Lage der betreffenden 

Einrichtung ordnungsgemäß 

wiedergegeben sind. Sofern der 

Basisrechtsakt nach Absatz 1 

Unterabsatz 1 nichts Gegenteiliges 

vorsieht, erstellt der Rechnungshof gemäß 

Artikel 287 Absatz 1 AEUV für jede 

Einrichtung einen besonderen 

Jahresbericht. Bei der Erstellung dieses 

Berichts berücksichtigt der Rechnungshof 

die Arbeit des unabhängigen externen 

Prüfers und die auf dessen Feststellungen 

hin getroffenen Maßnahmen. 

Begründung 

Diese Begründung gilt auch für Artikel 60 Absatz 7. 
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